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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (FNP) DER VEREINBARTEN VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT CRAILSHEIM

FNP-Änderung „Wertsto1  of Crailsheim“ Nr. A-2024-2F in Crailsheim, 
Aufstellungsbeschluss, frühzeitige Öff entlichkeitsbeteiligung

Der Gemeinsame Ausschuss der Verein-
barten Verwaltungsgemeinscha6  Crails-
heim (VVG) hat in seiner öff entlichen 
Sitzung am 4. Dezember 2025 den Auf-
stellungsbeschluss zur Flächennut-
zungsplanänderung „Wertstoffhof 
Crailsheim“ Nr. A-2024-2F gefasst. Hier-
zu wird eine frühzeitige Beteiligung der 
Öff entlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt und der Aufstellungsbe-
schluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öff ent-
lich bekannt gemacht. Maßgebend sind 
die Planzeichnung mit Geltungsbereich 
sowie die vorläufi ge Begründung je-
weils vom 1. Oktober 2024. Die Lage des 
Änderungsbereichs ist aus dem abge-
druckten Plan ersichtlich.
Der Änderungsbereich wird wie folgt 
kurz umschrieben:
 1. Bei der Planung werden die Flur-

stücke 2005/0 und 2320/0 (neu) Ge-
markung Westgartshausen sowie die 
Flurstücke 1258/0 und 1958/0 Gemar-
kung Crailsheim, überplant.

 2. Die betreff enden Flächen sind im 
Flächennutzungsplan im westlichen 
Randbereich als Gebiet für Ver- und 
Entsorgungsanlagen, im Norden als 
gewerbliche Baufläche und zum 
überwiegenden Teil als landwirt-
scha6 liche Fläche dargestellt. Eine 
Änderung des Flächennutzungs-
plans ist erforderlich.

 3. Die Grundstücke werden durch das 
Gewerbegebiet Südost, landwirt-
scha6 liche Nutzfl ächen sowie Wirt-
scha6 swege begrenzt.

Ziele und Zwecke der Planung:
Mit der Planung des dazugehörigen 
Bebauungsplans werden die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für den 
Bau eines Wertstof  ofes geschaff en.

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-
gung:
Die Öff entlichkeit wird nach § 3 Abs. 1 
BauGB über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der FNP-Änderung „Wertstoff -
hof Crailsheim“ Nr. A-2024-2F unter-
richtet.
Die oben genannten Unterlagen zur 
„Wertstof  of Crailsheim“ Nr. A-2024-2F 

sowie die vorliegende Relevanzprüfung 
zum Umfang der artenschutzrechtli-
chen Untersuchungen vom 10. März 
2025 werden in der Zeit vom 19. Januar 
2026 bis einschließlich 20. Februar 2026 
im Internet unter „www.crailsheim.de/
rathaus/stadtentwicklung“ (Bauleitpla-
nung/Öff entlichkeitsbeteiligung) und 
über das zentrale Internetportal des 
Landes unter www.uvp-verbund.de/
kartendienste veröff entlicht. Im glei-
chen Zeitraum können die Planunter-
lagen bei der Stadtverwaltung Crails-
heim, Ressort Stadtentwicklung, Foyer 
Neubau, 2. Stock, Marktplatz 1, 74564 
Crailsheim zu folgenden Zeiten zu je-
dermanns Unterrichtung eingesehen 
werden. Mo. bis Fr. 7.30 bis 12.00 Uhr, Mo. 
bis Mi. auch von 14.00 bis 16.00 Uhr, Do. 
zusätzlich von 13.00 bis 17.30 Uhr (Zu-
gang außerhalb der Öffnungszeiten 
über den Eingang Bürgerbüro).
Soweit in den o. g. Unterlagen auf wei-
tere Bestimmungen – Gesetze, Verord-
nungen, Richtlinien, DIN-Vorschri6 en, 
technische Regelwerke o. Ä. – Bezug 
genommen wird, so werden diese zu 
jedermanns Einsicht bei der v. g. ausle-
genden Stelle bereitgehalten.
Stellungnahmen können während der 
Dauer der Veröff entlichungsfrist abge-
geben werden. Diese sollen elektro-
nisch ( jessica.gebert@crailsheim.de) 

übermip elt werden, können bei Bedarf 
aber auch schri6 lich oder mündlich zur 
Niederschrift (Sachgebiet Baurecht, 
Raum 2.07, Marktplatz 1, 74564 Crails-
heim) abgegeben werden. Nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben.
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass 
zur Bearbeitung des Anliegens bei Stel-
lungnahmen von Bürgerinnen und 
Bürgern personenbezogene Daten wie 
Vor- und Familienname sowie Anschri6  
(ggf. auch E-Mail und Telefonnummer, 
sofern angegeben) und die vorgebrach-
ten Informationen auf Grundlage von 
§ 4 Landesdatenschutzgesetz gespei-
chert werden. Die vorgebrachten Infor-
mationen werden dem Gemeinderat 
anonymisiert zur Entscheidungsfin-
dung vorgelegt.
Crailsheim, 5. Januar 2026
Stadtverwaltung
gez. Jörg Steuler
Sozial- & Baubürgermeister

Plan: Stadtverwaltung

Wussten Sie schon?
Die erste Bürgerinitiative Crailsheim 
bildete sich im Jahr 1802. Bürger setz-
ten sich damals gemeinsam für die 
Rep ung der Liebfrauenkapelle ein.


